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Von einer Anhörung wurde gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 4 ThürVwVfG abgesehen. lm Rahmen der 
Ermessensentscheidung war zu berücksichtigen, dass bei der vorliegenden Sachlage die Anhörung der 
Betroffenen nicht zu einer anderen Beurteilung der Dinge geführt hätte. 
 
Zu 3. 
Die Kostenentscheidung ergeht nach § 28 ThürTierGesG. 
 
Nordhausen, 24.02.2021 
Jendricke, Landrat 
 

Nr. 15: 
Bekanntmachung des Landratsamtes Nordhausen: Neubau Taubenschlag, Hundezwinger und 
Geräteschuppen, Voliere und Gewächshaus, Halle-Kasseler-Straße 84d, 99752 Bleicherode OT 
Obergebra 
 

Antragsteller:   Steve Keßler 
Halle-Kasseler-Straße 84c, 99752 Bleicherode OT Obergebra 

Baugrundstück:   99752 Bleicherode OT Obergebra, Halle-Kasseler-Straße 84d 
Gemarkung / Flur:  Obergebra / 1 
Flurstück-Nr.:   222/8 und 222/9 
 

Auf Antrag vom 08.10.2020 wurde dem Antragsteller nach § 63 i. V. m. § 71 Thüringer Bauordnung 
(ThürBO) am 16.02.2021 unbeschadet privater Rechte Dritter eine Baugenehmigung mit dem 
Aktenzeichen 60.3.52100/00540-20-05 erteilt. 
 

Antragsgegenstand ist die Errichtung eines Taubenschlages (28 m²), eines Hundezwingers mit 
Geräteschuppen (19 m²), einer Voliere (18 m²) und eines Gewächshauses (9 m²). 
Auf dem Grundstück werden 200 Sporttauben, 10 Hühner, 8 Wachteln sowie ein Hund gehalten. 
Die Gebäude werden in Leichtbauweise aus Holz errichtet. Das Gewächshaus besteht aus einem 
Aluminiumrahmen mit Verglasung. 
 

Wir geben hiermit allen Eigentümern betroffener benachbarter Grundstücke sowie den 
widerspruchsberechtigten Körperschaften des öffentlichen Rechts die Möglichkeit, die genehmigten 
Antragsunterlagen einzusehen und ggf. ihren berechtigten Widerspruch einzureichen. Im Verfahren 
können allerdings nur solche  Belange berücksichtigt werden, die durch das öffentliche Baurecht 
geschützt sind. So sind z. B. Ansprüche auf Aussicht, Einsicht, vertragliche Vereinbarungen oder 
innerbetriebliche Kennzahlen privatrechtlicher Natur, die bei der öffentlich-rechtlichen Beurteilung der 
geplanten baulichen Anlage von der Genehmigungsbehörde keine Berücksichtigung finden.  
 

Die genehmigten Bauvorlagen können während der allgemeinen Öffnungszeiten 
Montag 8.30 bis 12 Uhr, Dienstag 8.30 bis 16 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 18 Uhr und 
außerhalb der Sprechzeit nach Vereinbarung im Landratsamt des Landkreis Nordhausen, Fachgebiet 
Bau und Verkehr, 99734 Nordhausen, Behringstraße 3, Zi. 452 eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt 
Nordhausen, Behringstraße 3, 99734 Nordhausen erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung: 
1. Schriftlich oder zur Niederschrift: Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Landratsamt Nordhausen, Behringstraße 3, 99734 Nordhausen oder bei einer anderen Außenstelle des 
Landratsamtes Nordhausen erhoben werden.  
2. Auf elektronischem Weg: Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit 
bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: 
info@lrandh.de-mail.de. 
 
Jendricke, Landrat 
 
______ Impressum______________________________________________________________________________________ 
Für den Inhalt der Bekanntmachungen sind die jeweils zuständigen Körperschaften bzw. Ämter und Einrichtungen verantwortlich. 
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